Hirnhautentzündung - Meningokokken-Meningitis


_______________________________________________________________________





Infektion der Hirnhäute durch Bakterien: Meningokokken (Neisseria Meningitidis)





Symptome:	Rasche Verschlechterung des Allgemeinzustandes, hohes Fieber, Kopfweh, Gliederschmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Auftreten von roten Flecken auf der Haut.


	Kleinkinder: zusätzlich Trinkverweigerung, schlaffe Körpermuskulatur.





Übertragung:	Tröpfcheninfektion (besonders beim Husten und Niesen) von Mensch zu Mensch. Abhängig von Intensität und Dauer des Kontaktes.





Gefährdung:	Geschlossene Räume mit einer Menschenansammlung, die über längere Zeit in nahem Kontakt zu einander sind. 


	Bei Erkrankung einer Person besteht erhöhtes Ansteckungsrisiko für: Personen die im gleichen Haushalt leben, Personen die im gleichen Zimmer schlafen, Personen die Speicheltropfen der exponierten Person ausgesetzt waren. 





Inkubationszeit:	2 bis 10 Tage (Zeit der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit).








Prophylaxe 	Ziel: weitere Fälle verhindern, allfällige Bakterien bei gesundem Träger 


mit Antibiotika:	in der Umgebung eines Falles abtöten. 


 


	Wer: Enge Kontaktpersonen wie oben beschrieben, Mitschüler, Lehrer, regelmässig gemeinsam spielende Kinder.








Keine Prophylaxe	Kontakte am Arbeitsplatz, Benutzung gemeinsamer Verkehrsmittel,


nötig:	gemeinsame Teilnahme an Kursen usw..














Was ist zu tun bei einem Verdacht auf Hirnhautentzündung?





Sofort den Hausarzt oder die Hausärztin benachrichtigen oder den Patienten oder die Patientin zum Hausarzt bzw. zur Hausärztin bringen; falls nicht erreichbar, den Notfallarzt oder das Spital aufsuchen.





Aufgaben des behandelnden Arztes bzw. der behandelnden Ärztin (Hausarzt, Notfallarzt od. Spitalarzt):


Behandlung der Patientin oder des Patienten;


Benachrichtigung der Angehörigen und Abklärung und Durchführung der notwendigen Prophylaxemassnahmen bei den Angehörigen und bei nahen Bezugspersonen;


Unverzügliche (innert 24 Stunden) schriftliche Meldung an den Kantonsarzt (Dr. med. M. Büttler, Tel. 041 666 03 66, Fax 041 666 03 60); erfolgt die Mitteilung per Fax ist gleichzeitig abzuklären, ob der Kantonsarzt allenfalls ortsabwesend ist, falls ja, ist der Kantonsarzt-Stellvertreter (Dr. med. Thomas Müller, Tel. 660 17 17, Fax 660 70 42) zu informieren.





Aufgaben des Kantonsarztes:


Bei Erkrankung einer Schülerin oder eines Schülers:�-	Benachrichtigung der Schulleitung und/oder der zuständigen Klassenleitung;�-	Abklärung und Durchführung der notwendigen Prophylaxemassnahmen im Umfeld der 	Schule (einzelne Schüler, Schulklasse, Lager etc.);


Mitteilung an das Sicherheits- und Gesundheitsdepartement.





Aufgaben der Schulleitung und/oder der zuständigen Klassenleitung, Lagerleitung


Unterstützung des Kantonsarztes bei der Abklärung und Organisation allenfalls notwendiger Prophylaxemassnahmen;


Erstellung von Namenslisten derjenigen Schulkinder, die in nahem Kontakt mit der Patientin oder dem Patienten standen;


Aufbieten der Schülerinnen und Schüler für allfällige Prophylaxemassnahmen, gemäss Anweisungen des Kantonsarztes;


Orientierung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern, gemäss Anweisungen des Kantonsarztes.





Bei Auftreten von Fieber innerhalb von 14 Tagen nach Kontakt mit einer an Meningokokken-Meningitis erkrankten Person ist sofort ein Arzt aufzusuchen!  
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